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Z eitliche Anforderun gen an di e An ä s the si e aufkl ärung
Die zeitlichen Anforderungen an die präoperative Anästhesieaufklärung sind aus rechtlicher Sicht
nicht zwingend mit den zeitlichen Anforderungen an die Operationsaufklärung gleichzusetzen.
Sie richten sich in erstcr Linie nach dem individuellen Anästhesierisiko, nicht nach dem Opera-
tionsrisiko.

Deskriptoren: Anästhesicaufklärung, zeitliche Anforde-
rungen, Überlegungsfrist.
Normen: S\ 1295 ABGB, g 49 ArzteG, g 5 AsthOpG,

$ 7 FMedG.

Von Gerhard \7. Huber und.|akob Dietrich

1. Themenstellung

Operationen sind regehnäßig mit Anästhesien verbun-
den. Anästhesien ohne operative Eingriffe sind seltener,
jedenfalls seltcn Gegenstand gerichtlicher Vcrfahren
(clcnkbar wäre zlJ Sedoanalgesic im palliativen Setting).
Der Paticnt ist nicht nur über den operativen Eingriff
:irztlich aufzuklären, sondern :ruch über die Anästhesic
und clcren ltiskcn. Nach cler Judikaturr ist ciie Anästhcsie
bci einern operativen Eingriff Tcil der l{eilbehancllung,
weslralb sich die zur ärzthchen Aufklärungspflicht ent-
wickclten (lrundsätze auch auf sie beziehen.

h'r der bishcrigen .fucl und Lit wird diesbezüglich zu we-
nig exakt differenziert zwischen Opcrationsaufklärung
eincrseits und Anästhesieaufklärung andererseits. IdR
werden die Kritericn der Operationsaufklärung unge-
prüft auf die Anforderungen der Anästhesieaufklärung
übertragen, was zumindest hinterfragenswert ist.
Es werden allgemcine zeitlichen Anforderungen an die
präoperative Operationsauiklärung nur soweit dargelegt,
als sie zum Verständnis der zeitlichen Anforderungen an

die Anästhesieaufklärung erforderlich sind. Ausgehend
von der bisherigen Rsp und der medizinrcchtlichen Lehre
wird hinterfragt, ob die zeitlichen Anforderungen an die
Anästhesieaufklärung jedenfalls und zwingend den zeit-
lichen Anforderungen der Operationsaufklärung folgen.

2. Zeitliche Anforderungen an die Operarions aufklärung

Nach stRsp hat die ärztliche Aufklärung vor den Ope-
rationen grundsätzlich so rcchtzeitig zu erfolgen, dass

dern Patienten noch eine angemessenc überlegungsfrist
offenbleibt. Bei dringcnd gebotenen Behandlungen isr
allerdings zwischcn dem Selbstbestimrnungsrecht des

Patienten und der ärztlichen Hilfeleistungspflicht abzu_

wägcn. Die Dauer der dem Patienten nach entsprechen_

der Aufklärung durch den Arzt einzuräumenden über_
legungsfrist hängt von den Umständen des Einzelfalles
ab, insbesondere von der Dringlichkeit der ärztlichen
Behandlung.2

Die ,,Überlegungsfrist" ist nicht gesetzlich definiert, dies

mit wenigen Ausnahmc, zB vor ästhetischen Operatio-
nen, bei dcnen eine Überlegungsfrist von zumindest zwei
\ffochen zwischen Aufklärur-rg und Einwilligung gescrz-

lich gefordert wird.l
In dcr Juda und Ls wird vertrercn, dass eine OP-Auf-
klärung am Tag vor der Operation grundsätzlich als

ausreichend angesehen wird, der Patient soll sohin die

Möglichkeit haben, nochmals ,,darüber zu schlafen".
\üelche zusätzlichen Erkenntnissc der Pirtient bei seiner

Entscheiclungsfindung erhalten sollre, wenn er (beispicls-

weise z-wischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr) nochmals
übcr seine Entscheidung ,,schläft", wurdc bislang nicht
beleuchtet, insbesondere welchcn Mehrwert das ,,da-
rüber Schlafen" gegenüber dem Wachzustand hat. Bei

(relativ) geringcn Erfolgsaussichten, nicht alltäglichen
Opcrationsrnethoden und relativ hohen Operationsris-
ken wurde - nach den Urnständcn des Einzclfalles - auch

die Operationsaufklärung am Vortag der Operation als

zt ktuz bemessen beurteilt.6

3, Zeiüiche Anforderungen an die Anästhesieaufklärung

Allgemein, aber uE insuffizicnt begründet, wird davon

ausgegangen, dass die crforderliche Überlegungsfrist für
den Patienten für die Anästhesieaufklärung der Überle-
gungsfrist für die Operationsaufklärung folgt.
Diese Übcrlegungcn treffen jedenfalls im Bereich äs-

thetischer Operationen zu: Die im $ 6 Abs 1 AsthOpG
vorgeschriebene Zweiwochenfrist beginnt nach dem Ge-

1 RIS-JustizRS0026328.
2 RIS-JustizRS0118651.
3 $ 6Abs I AsthOpG.
4 OGH 24.06.2020, 1 Ob 107l20x uva.

Memmer in Aigner ua Har.rtlbuch Medizinrecht I.3.8.t.2 (Stand

1.. 5.2022, r db. at) ; J u en, Arzthaf tungsrecht2, 1 25 ff .
OG.{ 28.1.2016,1. Ob 2s2/1.5p; O'Ct-t l,l.tt.ZOZ3,3 Ob 1,79D3d'
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setzeswortlaut erst nach,,abgeschlossener.. ärztlicher
Aufklärung zu laufen, dh wenn die patientin sowohl
über den Eingriff selbst als auch durch den Facharzt für
Anästhesiologie und Intensivmedizin über die allenfalls
erforderliche Anästhesie aufgeklärt worden ist.7 Bei me_
dizinisch indizierten Operationen (also außerhalb des
Anwendungsbereiches des AsthOpG) exisriert eine der_
artige gesetzliche Anforderung nicht. Die gesetzlich nor-
mierten generell sehr hohen Aufklärungsanforderungen
vor ästherischen Operationen sind nicht auf medizinisch
indizierte Eingriffe anzuwenden.
Eine Mindestfrist von 14Tagen sieht auch \ 7 FMedG
vor, wobei diese Frist auch hier wiederrum für die allen_
falls erforderliche Anästhesie gilt.
Außerhalb dieser leges specialis ist es uE aus teleologi_
schen überlegungen verfehlt, die überlegungsfristen zu
Operation zwingend den überlegungsfristen zur erfor
derlichen Anästhesieaufklärung gleichzusetzen. Es kann
durchaus operarive Eingriffe geben, die wenig dringlich
sind, relativ geringe Erfolgsaussichten haben und selten
durchgeführt werden (daraus resultierend hohe Anfor_
derungen an die Operationsaufklärung auch in zeitlicher
Hinsicht), aber beim konkreten patienten ein geringes
Anästhesierisiko aufweisen. Hier müsste die Operations_
aufklärung allenfalls schon Tage vor dem operativen
Eingriff erfolgen, während die Anästhesieaufklärung
auch wenige Stunden zuvor erfolgen kann.
Umgekehrt kann ein operativer ,,Routineeingriff., eine re_
lativ zeitnahe operarive Aufklärung erlauben (zB am Vor_
tag der Operation), aber im konkreten Fall ein hohes An_
ästhesierisiko aufweisen (zB ASA IV, Lungenin suffizienz)
was eine kurzfristige Anästhesieaufklärung ausschließt.
Ein faktischer (damit aber nicht zwingend ein rechtlicher
Zusammenhang) zwischen der Operationsaufklärung
einerseits und der Anästhesieaufklärung andererseits
besteht insofern, als ohne den operativen Eingriff (idR)
auch die Anästhesie nicht erforderlich wäre, eine nicht
dringliche Operation sohin auch rechtlich für eine länge_
re Überlegungsfrist in Bezag aufdie Anästhesie sprechen
könnte. Es ist rechtlich jedenfalls davon auszugehen,
dass eine nicht dringliche Operation bei hohem Anäs_
thesierisiko ein entsprechend lange überlegungsfrist in
Dezug auf die Anästhesie nach sich zieht. Andererseits
reduziert eine dringliche Operation bei geringem Anäs-
tnesterisiko die überlegungsfrist für die Anästhesie auf
eln Mindestmaß.
Alle übrigen (dazwischen liegenden) Konstellationen
shd in einem beweglichen System im Einzelfall zu be-

urteilen und waren bislang nicht Gegenstand höchstge_
richtlicher Rsp.
Rsp zu isolierten Anästhesierisken ist relativ rar: Im Jahr
2008 judizierte der OGHs zum ,,intraoperariven rüach_

sein" (awareness), dass über dieses Risiko _ ungeachtet
der Seltenheit der Verwirklichung - wegen der Typizi_
tät aufzuklären ist. Nicht streirgegenständlich war hier
allerdings die überlegungsfrist, zumal präoperativ über
das Risiko überhaupt nicht aufgeklärr worden war. Das
Höchstgericht hält hier nur allgemein fest, dass sich die
zur ärztlichen Aufklärungspflicht (über Operationen)
entwickelten Grundsätze auch auf die Anästhesie bezie_
hen, zumal die Anästhesie bei einem operativen Eingriff
ein Teil der Heilbehandlung ist. Die Aufklärungspflicht
(über die Anästhesie?) reicht umso weirer, je weniger
die Operation aus der Sicht eines vernünftigen patien_
ten vordringlich oder gar geboren ist. Gerade bei nicht
dringlichen Operarionen gilt, dass der patient selbst die
Abwägung (zur Anästhesie?) vornehmen soll, ob er trotz
des statistisch unwahrscheinlichen Risikos nachteiliger
Folgen sich der geplanren Operation unterziehen will.
Diesc E weckt auf den ersten Blick den Anschein, als
würde die überlegungsfrist zur Anästhesie (zwingend)
der überlegungsfrist für die Operation folgen. Näher
setzte sich der OGH in dieser E (mangels Rclevanz) da_
mit nicht auseinander.
Erhellend (inhaltlich aber uE problematisch) ist diesbe_
züglich die E des OGH vom 24.11.2011.e Nach einer
Hallux-Operation verwirklichte sich das Risiko einer
Arthrose sowie einer Nekrose. Die Operation selbst und
die Operationsaufklärung erfolgten lege artis. Jedoch er_
folgte die Anästhesieaufklärung ,,vor der Tür des Ope_
rationssaals" und wurde vom Höchstgericht als nicht
mehr zeirgerecht beurteilt. Eine Anästhesieaufklärung
drei oder vier Stunden vor der Operation wäre eventuell
noch zeitgerecht gewesen.

Diese E ist uE deshalb zu hinterfragen, weil nach stRspr
der Arzt bei einem Aufklärungsd efizit nur für jenes Ri_
siko haftet, über das nicht aufgeklärt wurde, das sich
aber in der Folge verwirklichte.l0 Hier verwirklichte sich
aber kein Anästhesierisiko, sondern ein Operationsrisi_
ko, weshalb die insuffiziente Anästhesieaufklärung nicht
haftungsbegründend sein dürfte. Auch diese h, ist ein
weiteres Argument dafür, dass rechtlich zwischen Ope_
rationsaufklärung einerseits und Anästhesieaufklärung
andererseits differenziert werden muss.
Entscheidungsgegenständlich in 6 Ob 25gl00k11 isr eine
Anästhesiekomplikation bei einer ZahnextraktLon. Die

8 OGH 10.4.2008,3 Ob 11l08a.
9 OGH 24.7't.201.1,1 Ob 215111s.
10 oGH L8.03.2024, 9 Ob 23/24h; OG]H 26.09.2024, 8 Ob 8 s /24y.
11 OcH I.s.3.2001,6 0b 258/00k.

' :::,!! l r rr:, 
+ufklärungs-, Eiwiiligungs- und rnformationspfl ichtenrach dem AsthOpG, RdM 2014,g 5 ff; Memmer in Aigner uaHand_

'uch Medizinrecht I.3 (Srand l.5.2022,rdb.at); OCÄ:f .OS.ZOf S,6 ob I20118r.
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Aufklärung über die Anästhesie erfolgte erst, als ,,der

Narkosearzt bcreits bereitstand", sohin (nachvollzieh-

bar) verspätet. Wäre auch hier die Anästhesieaufklärung

nur wenige Stunden vorher erfolgt, wäre sie uE mit ho-

her 'tüahrscheinlichkeit zeitgerecht gewesen, wenn das

konkrete Anästhesierisiko sehr gering war.

In der juristischen Lit führt Memmertz aus, dass bei

,,Hilfshandlungen" (wozu er auch die Anästhesie zählt)

idR eine Aufklärung am Vorabend der Operation ge-

nügen würde. Die Aufklärung über die Anästhesie und

deren Risken könne zeitlich nach der Aufklärung über

den therapeutischen Eingriff erfolgen; sie würde idR den

Prozess der stufenweisen Aufklärung abschließen. Habe

sich der Patient nach einer ausreichenden Bedenkfrist

für die Hauptbehandlung (die Operation) entschieden,

könne er sich kurzfristig über die Narkose entscheiden.

Arrders stellt sich fir Memmer der Fall dar, wenn die

Narkose (zB wegen einer Narkoseunverträglichkeit) das

Hauptrisiko der Behandlung bildet.

Memmer kann sich diesbezüglich (wie ausgeführt) auf

keine .fudikatur stützen, die Anästhesie ist (mittlerwei-

le seit Jahrzehnten) keine Hilfstätigkeit des Operateurs

sondern ein eigenes Fachgebiet im Rahmen der Arztin-

nen-/Arzte-Ausbildungsordnung 2015, deren Aufga-

ben und Ausbildung gesondert und detailliert geregelt

sind.13

Memmer führt aus, dass, wenn das Hauptrisiko der Be-

handlung im Anästhcsierisiko bcsteht, eine zeitlich vor-

gelagerte Anästhesieaufklärung zu erfolgen hat. UE trifft
auch der Umkehrschluss zu: Bei geringem Anästhesierisi-

ko ist rechtlich ein zur Operation zeitnahe gelegene An-

ästhesieaufklärung vertretbar, auch wenn konkret eine

Operationsaufklärung am Tag zuvor erforderlich ist.

Einschlägige Rsp zu dieser F'rage existiert auch in
Deutschland nicht: Es wird zwar - wie in Österreich -
judiziert, dass beispielsweise bei Leitungsanästhesien

zur Schmerzausschaltung (Zahnextraktionen) über

das Risiko der (dauerhaften) Schädigung des nervus

lingualis aufzuklären ist, bei Implantaten im Unterkie-

fer über Taubheitsgefühl in der Zunge und dauerhafte
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Geschmacksstörungen.la Vor einem Routineeingriff

(Krampfaderoperation) muss der Anästhesist darüber

aufklären, dass es nach einer Spinalanästhesie zur f,n1-

stehung eines Subduralhämatoms kommen kann.ri ijls,
unterschiedliche Anästhesiemethoden ist präoperariv

zu informieren.l6 Die veröffentlichten deutschen E be-

schäftigen sich mit der Aufklärungspflicht über die An-
ästhesierisiken an sich, nicht hingegen mit dem zeitlichen

Faktor. Lediglich allgemein führt diesbezüglich der BGH

aus, dass der Patient im Allgemeinen am Vortag der

Operation normale Narkoserisiken abschätzen und zwi-

schen den unterschiedlichen Risken der ihm alternativ

vorgeschlagenen Narkoseverfahren abwägen kann.rT Im

Detail diffcrenziert auch der BGH nicht zwischen unter-

schiedlichen Narkoserisken und ist keine veröffentlichte

E ersichtlich, in der der BGH in dieser Konstellation eine

Anästhesieaufklärung wenige Stunden vor dem operati-

ven Eingriff als zu kurz bemessen beurteilt.

Im Jahr 2010 entschied der BGH18, dass die Anästhesie-

aufklärung über ein Anästhesierisiko (hier: bei einem

Kleinkind) auch noch unmittelbar vor dem Eingriff

rcchtswirksam erfolgen kann - ua deshalb, weil die An-

ästhesie be reits Tage zuvor in einem ( 1S-minütigen) Tele-

fonat besprochen worden war.

Die medizinischen Fachgesellschaften nehmen aus ihrer

fachlichen Sicht zum zeitlichen Aspekt der Anästhesie-

aufklärung vereinzelt Stellung:

Die DGIINIe und ÖGIAIN20 gingen in ihrer 46..fahres-

tagung 201421 davon aus, dass eine anästhesiologische

Evaluierung und Aufkläruug am Operationstag nur

(Anm.: aber immerhin) für ASA I und II - Patienten in-

frage kommt.
Die OGARP2 empfiehlt23, dass bei elektiven Eingriffen

(auch Tageschirurgie) die Anästhesieeinwilligung erst am

OP-Tag die Ausnahme sein sollte - eine uE etwas zu re-

striktive Ansicht.

In diesen Zusammenhang weisen wir auf die Möglich-

keit der Distanzaufklärung hin2a, die eine praktikable

Ergänzung zur Präsenzaufklärung ist, aber idR auch in

zeitlicher Distanz zur Operation stattfindet.

12 Memmer in Aigner uaHandbuch Medizinrecht L3 (Stand 1,.5 .2022,

rdb.at); OGH 31.08.2018, 6 Ob 1'2011'8t.

lJ AAo 20 1 5. AnlaBe 2.

14 Martisl\Yinkhart, Arzhafrungxecht6 (20211, A 1112 ff.

15 IIGH 19.10.2010; VI 2R241109.
l6 Martis/Vy'inkharr, A I 37 2.

17 BGH 1,7.4.1,992,V1 ZR 1.92191..

18 BGH 15.06.2010 -VtZR204/09.
19 Derrtsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Not-

fallmedizin.
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20 Österreichische Gesellschaft für Internistische und Allgemeine In-

tensivmedizin und Notfallmedizin.
2l Anästh Intensivned 201,4, 55.228-244.
22 Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimarion und

Intensivmedizin.
23 Grundsätze der Aufklärung und Einwilligung, Version 3; Oktober

2024.
24 HuberlDietrlcl, Rechtsfragen der Fernaufklämng, I}y'rc 2024,

322 ff.
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4. Zusammenfassung

4.1 Die zeitlichen Anforderungen zur Anäs_
thesieaufklärung sind nicht zwingend ident
mit den zeitlichen Anforderungen zvr Opera_
tionsaufklärung; sie können verschärft aber
auch reduzierr sein, je nach Anästhesierisiko;
sie werden nur bedingt mitbestimmt ven der
Dringlichkeit und den Erfolgsaussichten der
Operation; bestimmend ist das konkrete An_
ästhesierisiko.

4.2 Gesichere Rsp existiert dazu weder in
Österreich noch in Deutschland; bei geringem
Anästhesierisiko ist eine Anästhesieaufklärung
wenige Stunden vor dem operativen Eingriff
(am Operationstag) vertretbar, wenn der patient
nicht aktiv eine längere Bedenkzeit einfordert.
4.3 Stufenaufklärungen sind jedenfalls hilf_
reich; der Patient bekommt eine überblicks_

artige Aufklärung auch über die Anästhesie
bei der Operationsindikation und -terminisie_
rung sowie durch Aushändigung eines Aufklä_
rungsbogens. Die finale Befundung und An_
ästhesieaufklärung findet am Operationstag
durch den Facharzt für Anästhesiologie und
Intensivmedizin statt.
5. Distanzaufklärung sind rechtlich gut ver_
tretbar, ressourcenschonend und können eine
praktikable Alternative zur üblichen präsenz-

aufklärung sein.
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